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Aktuelle Fragen des Militirstrafwesens

Aus den Ausfiibrungen des Oberauditors, Oberstbrigadier Ernst Lobner,
anlisslich der Orientierung vom 5. September 1972 auf dem Zugerberg.

Die Studienkommission zur Ausarbeitung eines Vorentwurfes fiir ein Gesetz zur Anderung des
MStG und der MStGO hat sich mit der grundsitzlichen Frage der Abschaffung der Militirjustiz
auseinandergesetzt und ist zur Uberzeugung gelangt, dass die Abschaffung der Militirjustiz ausser
Betracht fallen muss. Es ist darauf hinzuweisen, dass auch die Standesinitiative Basel-Stadt auf
Grund des Berichtes der Grossratskommission verzichtet hat, eine Abschaffung der Militirjustiz
in Erwagung zu ziehen,

Die Argumente, die gegen die Militirjustiz ins Feld gefithrt werden, sind u. a.:
1. Militdrgerichte seien Uberbleibsel aus alter Zeit.

2. Militirgerichte seien Sondergerichte, in welchen sachlich ungerechtfertigte Unterschiede zwi-
schen Offizieren und Unteroffizieren oder Soldaten gemacht werden.

3. Militirgerichte seien in ihrer Beurteilungspraxis zu streng.

4. Die Militirgerichtsbarkeit stiinde im Widerspruch zu Art. 58 BV, welcher bestimmt, dass nie-
mand seinem verfassungsmassigen Richter entzogen werden diirfe und welcher die Tiatigkeit
von Ausnahmegerichten ausdricklich verbietet.

Die wverfassungsmissige Grundlage der Militargerichtsbarkeit liegt im Art. 20 BV, wonach die
Gesetzgebung liber das Heerwesen Sache des Bundes ist. Art. 64bis BV bestimmt ausserdem, dass
der Bund zur Gesetzgebung im Gebiete des materiellen Strafrechts ermichtigt ist.

Entgegen verschiedener Auffassungen sind die Militargerichte keine Ausnabme- oder Sonder-
gerichte, welche der Rechtsgleichheit widersprechen. Die Rechtssprechung ist je linger je mehr
zur Bestellung von Fachgerichten gelangt, wenn das Bediirfnis besteht, bestimmte Lebensverhalt-
nisse durch besonders geeignete Richter beurteilen zu lassen. Diese Fachgerichte haben nichts mit
den durch Art.58 BV verbotenen Ausnahmegerichten zu tun, welche bestimmte Personenkreise
dem ordentlichen Richter entzogen, um sie zu bevorrechten. Die Fachgerichte wollen unter voller
Wahrung des Grundsatzes der Rechtsgleichheit Fille aus bestimmten Fachgebieten sachverstandigen
Richtern zur Beurteilung tberweisen. Aus diesem Bestreben heraus sind auch verschiedene Typen
von Fachgerichten zum Beispiel Gewerbe-, Handels-, Versicherungs- und Jugendgericht geschaffen
worden. Die gleichen Verhiltnisse treffen bei der Mehrzahl der von den Divisionsgerichten zu
beurteilenden Fille zu. Deren richtige Erfassung und Wiirdigung setzt eine Vertrautheit mit den
militdrischen Begriffen und mit dem Dienstbetrieb voraus, welche bei einer Grosszahl von biirger-
lichen Richtern nicht oder nicht mehr vorhanden ist. Mangelnde Truppenverbundenheit eines
biirgerlichen Gerichtes hitte zur Folge, dass es in Zweifelsfragen Militirpersonen als mit den
konkreten militdrischen Verhdltnissen vertraute Sachverstindige zuziehen miisste. Auch in diesem
Punkte wiirde sich eine Komplizierung ergeben. Uberdies wiirde die Beurteilung militirgericht-
licher Fille durch birgerliche Gerichte, wie die Praxis zum Beispiel in der Bundesrepublik zeigt,
zu einer erheblichen Verzogerung fihren. Fir die Beurteilung eines militargerichtlichen Falles
mussen Richter angerufen werden konnen, welche selbst die notigen militirischen Fachkenntnisse
besitzen und die besonderen Voraussetzungen des militdrischen Lebens aus eigener Anschauung
und eigenem Erleben kennen, damit sie die subjektive Seite eines Falles selbst richtig zu beurteilen
vermogen.

Vor allem verbietet die besondere Eigenart der militdrgerichtlichen Fille, sie den biirgerlichen
Behorden zur Beurteilung zu Ubertragen. Hiefiir miisste die Gerichtsbarkeit der Kantone in An-
spruch genommen werden. Anstelle der Vorschriften der MStGO, welche fiir die ganze Schweiz
gelten, wiirden 25 verschiedene kantonale Verfahrensrechte zur Anwendung gelangen.

Wird innerhalb eines grosseren Truppenverbandes ein Delikt begangen, so gilt fiir alle Fille die
Zustindigkeit der Division und nicht der Ort der begangenen Tat, wie im biirgerlichen Strafver-
fahren. Damit wird erreicht, dass der Tdter vor einen Richter gestellt wird, der seine Eigenart
und auch seine Sprache kennt. Begeht zum Beispiel ein Soldat einer Genfer Kp wiihrend eines WK
mit seiner Einheit im Kanton Tessin eine strafbare Handlung, so wird er nach geltendem Recht
vor das Gericht seiner Division, nach btrgerlichem Recht aber vor ein Tessiner Gericht gestellt.
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Daraus konnten sich sehr belastende Ungleichheiten ergeben. Ein Ersatz des Territorialprinzips
durch das Heimatprinzip, nach welchem in allen Fallen das Gericht des Heimatkantons. als zu-
stindig erklirt wiirde, hitte ebenfalls seine erheblichen Bedenklichkeiten.

Dagegen ist das der Militirgerichtsbarkeit zugrundeliegende Personalititsprinzip, wonach der
Delinquent innerhalb seiner militirischen Lebensgemeinschaft — der Division — nach einem fiir
die ganze Armee einheitlichen Strafprozessrecht abgeurteilt wird, die gerechteste Ordnung, in
welcher die Rechte des Angeklagten am besten gewahrt werden. Auch bietet die militdrgerichtliche
Beurteilung die beste Gewihr fiir eine rasche Erledigung des Falles.

Die Abschaffung der Militirgerichte in Friedenszeiten miisste aber noch zu einer andern Unzu-
koémmlichkeit fithren. Thre Notwendigkeit im AD und in Kriegszeiten wird selbst von den Geg-
nern der Militdrjustiz kaum in Zweifel gezogen werden kénnen. Es wire in Zeiten erhohter Span-
nung oder gar eines Krieges eine ausserordentlich schwierige Aufgabe, Militdrgerichte aufzustellen,
die sofort in Aktion treten konnten. Diesen Gerichten miisste jede hinreichende fachliche und
technische Vorbereitung fehlen. Die Grossrichter und die aus der Truppe ernannten Richter wiren
mit der Praxis hinsichtlich der Beurteilung militargerichtlicher Fille durch die biirgerlichen Ge-
richte der verschiedenen Landesgegenden nicht oder nur ungeniigend vertraut. Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit sowie Einheitlichkeit in der Beurteilung des Strafmasses wiren nicht mehr
gewihrleistet. Diese Gefahr kann nur vermieden werden, wenn bereits in Friedenszeiten Mili-
targerichte in Funktion treten und mit der Rechtssprechung vertraur sind.

Beziiglich der Militirgerichtsbarkeit mag festgestellt werden, dass das Militirstrafrecht nur be-
schriankt in die Sphire der allgemeinen Verbrechensbekimpfung der biirgerlichen Rechtsordnung
eingreift, indem es ihr all das iiberlisst, was allgemein im Staate zur Sicherung der offentlichen
und sittlichen Ordnung vorgekehrt ist. So sind der Militirgerichtsbarkeit neben den rein militéri-
schen Delikten, wie sie Ungehorsam, Ausreissen, Verrat militarischer Delikte usw. darstellen,
aus dem Gebiete des biirgerlichen Strafrechts nur ca. /3 von Straftatbestinden zugewiesen wor-
den. Die Grenzlinie fiir die Aufnahme solcher Tatbestinde wurde im Kriterium gesehen, dass
ihre Begehung auch militirische Interessen beriihrt. Dabei wurden bei gewissen Delikten wie
Diebstahl, Betrug und Veruntreuung durch Kameraden, Untergebene oder Vorgesetzte oder bei
Beschimpfung gegeniiber Militdrpersonen besondere Qualifikationsgriinde geschaffen.

Die Studienkommission hat die Frage der Awsklammerung weiterer Delikte aus der Militir-
gerichtsbarkeit gepriift, wobei auf die Frage, ob die Dienstverweigerung den biirgerlichen Gerich-
ten zur Beurteilung tibertragen werden sollte, in Anbetracht des mit der Miinchensteiner Initiative
zusammenhingenden umfangreichen Fragenkomplexes nicht niher eingetreten wurde. Es wurde
die Meinung vertreten, dass bis zur Abstimmung uber die Minchensteiner Initiative keine Zwi-
schenldsung getroffen werden soll.

Fir diese Meinung fielen weit mehr als die Revision von Bundesgesetzen militirischer und ziviler
Art die unumginglichen Anderungen der 25 kantonalen Strafprozessordnungen ins Gewicht, da
nicht irgendwelche der etwa 300 erstinstanzlichen Gerichte fiir die Beurteilung der Dienstver-
weigerer in Frage kidmen. Angesichts der kantonalen Prozessrechtshoheit wiirden diese Anderungen
cin langwieriges Prozedere erfordern und es wiire sicher nicht ausgeschlossen — wie auch die Stan-
desinitiative Basel-Stadt folgert — dass die Reform in kantonalen Widerstdnden versanden kénnte.

Fiir die Einschrinkung der militirgerichtlichen Zustindigkeiten hat die Novelle vom 5. Oktober
1967 einen wesentlichen Schritt getan, indem Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz
gemiss Art. 218 Abs.3 MStG dem biirgerlichen Gericht iibertragen wurden, sofern die Wider-
handlungen mit dem Dienstbetrieb der Trp in keinem oder nur losem Zusammenhang stehen.

Die Studienkommission will doch weiter gehen und Wehrminner der biirgerlichen Gerichtsbarkeit
unterstellen, wenn sie im Urlaub in Zivilkleidern auftreten und eine strafbare Handlung gegen

Leib und Leben, gegen das Vermdgen, gegen die Sittlichkeit, gegen die Freiheit, gemeingefihrliche
Delikte oder Urkundenfilschungen begehen.

H_i‘nsichtlicl? der Anpassung des MStG an die allgemeinen revidierten Bestimmungen des StGB
wiinscht die Studienkommission, dass die im biirgerlichen Strafgesetz revidierten allgemeinen

Bestimmungen vom MStG {ibernommen werden, allenfalls mit gewissen Anpassungen. Eine Uber-
nahme soll insbesondere erfolgen:
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. beziiglich des im StGB ausgebauten, verfeinerten Massnahmenrechtes, wie die Verwahrung von
Gewohnbheitsverbrechern (42), Massnahmen an geistig Abnormen (43), Behandlung von Trunk-
und Rauschgiftsiichtigen, Einweisung in eine Arbeitserzichungsanstalt fiir die sog. jungen Er-
wachsenen im Alter von 18 — 25 Jahren. Wie im StGB soll auch im MStG ein Sonderstatut fiir
ein erweitertes Ubergangsalter geschaffen werden.

. Kinder von 7-15 Jahren und Jugendliche von 15— 18 Jahren sollen in Zukunft der birger-
lichen Gerichtsbarkeit unterstellt sein. Nach der bisherigen gesetzlichen Regelung wird ein Kind
unter 14 Jahren im MStG nicht strafrechtlich verfolgt. Bei einem Jugendlichen kann der
Militirrichter die Strafe nach freiem Ermessen mildern oder von Strafe absehen und den straflos
gelassenen Delinquenten den zustindigen biirgerlichen Behérden zu weitern Massnahmen tiber-
weisen. (Art. 14).

. Analog dem StGB soll der Vollzug einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als 18 Monaten oder
eine Nebenstrafe aufgeschoben werden kénnen. Es ist hier darauf hinzuweisen, dass Divisions-
gerichte dusserst selten Strafen von tiber einem Jahr Gefingnis aussprechen.

. Der Widerruf des bedingten Strafvollzuges soll in Zukunft nicht mehr durch das EMD bzw.
OA erfolgen, sondern entsprechend dem StGB durch das Gericht, das entweder die bedingt
aufgeschobene Strafe ausgesprochen hat, oder durch das militdrische oder biirgerliche Gericht,
welches den Riickfall des Delinquenten und gleichzeitig auch den Widerruf der fritheren bedingt
aufgeschobenen Strafe zu beurteilen haben wird.

. Auch die Lischung einer militirgerichtlichen Verurteilung soll unter den gleichen Voraus-
setzungen moglich sein wie biirgerliche Strafen. Neben der bestehenden Loschung auf Gesuch
und richterliche Priifung soll auch eine amtliche Loschung durch die Strafregisterbehtrde nach
einer bestimmten Frist ohne Gesuch erfolgen konnen.

. Da alles getan werden soll, um einem Delinquenten die Wiedereingliederung in die mensch-
liche Gesellschaft zu erleichtern, soll auch die Nebenstrafe der Einstellung in der biirgerlichen
Ebhrentihigkeit gestrichen werden. Diese Nebenstrafe ist fiir viele Delinquenten hirter als die
Strafe selbst; sie ist daher im StGB zu Recht gestrichen worden. Die Streichung rechtfertigt
sich auch im MStG.

. Weitere Angleichungen sollen erfolgen beziiglich Amtsunfihigkeit (Art. 51), Strafschirfungen
(67) und Riickfall, sowie Ruhen und Unterbrechen von Fristen.

. Eine weitere Anderung soll im MStG erfolgen mit Bezug auf die strafrechtliche Behandlung
von Presseberichterstattungen iiber Parlamentsverbandlungen. Die Studienkommission hat diese

Frage im Zusammenhang mit der von Nationalrat Gerwig eingereichten Motion eingehend
behandelt.

Wer militdrische Geheimnisse durch Pressepublikationen verletzt, ist nach den Bestimumngen
des MStG strafbar wie ein Titer der ein anderes Mittel beniitzt. Das MStG kennt eine dem
Art. 27 Abs. 5 StGB analoge Bestimmung nicht, wonach die wahrheitsgetreue Berichterstattung
tber die offentlichen Verhandlungen einer Behorde straflos bleibt. Eine sinngemisse Anwen-
dung dieser Vorschrift auf Personen, die unter MStG stehen, fillt ausser Betracht, da keine
Gesetzesliicke vorliegt. Gegen ein solches Vorgehen spriche auch die Tatsache, dass Art. 8 des
spiter erlassenen StGB die Anwendbarkeit des Gesetzes auf Personen, die dem MStG unter-
stehen, ausdriicklich ausschliesst, Sonderrecht fiir Presseleute war im MStG bewusst abgelehnt
worden und beim spiteren Erlass des StGB wurde daran nichts geindert. Die strafrechtliche
Verantwortlichkeit des Verfassers eines Presseerzeugnisses kann nach der bestehenden Praxis
nur dann abweichend von den allgemeinen Grundsitzen beurteilt werden, wenn und soweit
das zur Anwendung gelangende Gesetz selber der Presse Sonderrechte einriumt. Diese heutige
Regelung im MStG ist unbefriedigend. Die Presse hat die Aufgabe, im Dienste des demokra-
tischen Gedankens die Offentlichkeit in sachlicher Weise iiber Tatsachen und Fragen von allge-
meinem Interesse zu unterrichten. In den Rahmen dieser Aufgabe fillt auch die Bericht-
erstattung Uber die offentlichen Verhandlungen einer Behorde mit Einschluss einer sachlichen
Kritik der Ergebnisse. Wer tber solche Verhandlungen wahrheitsgetreu berichtet, soll nicht
strafrechtlich verfolgt werden konnen, weil ihm im Gegensatz zum Parlamentarier keine Im-
munitdt zukommt. Art. 27 Abs.5 StGB enthilt einen Rechtsgrundsatz, der auch im Bereiche
des MStG Geltung beanspruchen darf. Die Ubernahme dieser Bestimmung in das MStG ist
demzufolge gerechtfertigt und wird auch erfolgen miissen.
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Hinsichtlich der wesentlichen Anderungen der Militirstrafgerichtsordnung (MStGO), die nach
Ansicht der Studienkommission erfolgen sollen, ist zu sagen:

Es wurde die Frage der Organisation der Militargerichte gepriift.

Die Studienkommission gelangt zum Schluss, dass das ausserordentliche Militargericht abgeschafft
werden soll, welches zur Beurteilung der hichsten Offiziere der Armee vorgesehen ist. Es besteht
aus drei Justizobersten, vier Korpskommandanten oder Divisioniren und wird fiir jeden einzelnen
Fall von der Bundesversammlung gewihlt. Dieses Gericht wird in weiten Kreisen als mit den
rechtsstaatlichen Grundsitzen nicht vereinbart empfunden und die Studienkommission stimmt
dieser Auffassung bei. Die Stellung dieses Gerichtes nihert sich demjenigen eines Ausnahme-
gerichtes. Es war 1889 geschaffen worden, weil es «die hohe Stellung der Offiziere rechtfertige,
sie vor ein mit besondern Garantien umgebenes Gericht zu stellen». Die in der damaligen Bot-
schaft gegebene Begriindung muss heute als antiquiert betrachtet werden. Jeder Angehorige der
Armee soll sich ohne Ausnahme und ohne Ricksicht auf den Grad vor einem ordentlichen Mili-
tirgericht verantworten miissen. Die Divisionsgerichte bieten fir die einwandfreie Beurteilung
eines Falles jede Gewihr, so dass es keines Gerichtes bedarf, das mit besonderen Garantien um-
geben werden miisste, Ebenfalls sollen die Territorialgerichte abgeschafft werden. Diese treten
nur im Falle der allgemeinen Mobilmachung in Tatigkeit, sofern der Bundesrat nichts anderes
beschliesst. Die Organisation der Territorialgerichte hat den Nachteil, dass diese Gerichte mit der
Praxis nicht vertraut sind. Diese Sorge hat Nationalrat Schalcher in einer «Kleinen Anfrage» an
den Bundesrat zum Ausdruck gebracht. Der Grossrichter eines Territorialgerichtes ist tiberfordert,
wenn er mit einem absolut ungetibten und nicht eingespielten Gericht urteilen muss. Die Kom-
mission hat verschiedene Losungen gepriift, insbesondere auch diejenige, die Territorialgerichte
auch in Friedenszeiten durch Zuweisung der auf Territorialtruppen entfallenden Straffille in
Titigkeit treten zu lassen. Davon muss indessen abgesehen werden, weil jahrlich hochstens 50 Fille
(pro Gericht jahrlich nur ca. 5 Fille) zu beurteilen wiiren. Auch die Moglichkeit, Justizoffiziere
und Richter der Territorialgerichte rotationsweise den Divisionsgerichten zuzuteilen, vermag nur
als Ubergangslosung zu befriedigen. Die beste Losung ist darin zu erblicken, dass die Territorial-
gerichte aufgehoben und ihre Mitglieder in den Divisionsgerichten integriert werden. Dem zusitz-
lichen Anfall von Fillen im aktiven Dienst oder im Kriegsfall kann durch Schaffung zusitzlicher
selbstindiger Abteilungen begegnet werden. Als weiterer Vorteil fir diese Losung wire anzu-
fihren, dass grundsitzlich die gleiche Besetzung wie in Friedenszeiten beibehalten werden konnte
und sdmtliche Mitglieder der Gerichte bestens eingespielt und tber die Rechtssprechung orientiert

waren,
Fortsetzung folgt

Anleitung fiir Fouriergehilfen

Das Oberkriegskommissariat hat uns freundlicherweise verschiedene Unterlagen aus der neuen
Anleitung fur Fouriergehilfen, wie sie in den entsprechenden Kursen abgegeben werden, zur Ver-
fuigung gestellt. In den folgenden Ausgaben unseres Fachorgans werden wir einzelne Blitter
publizieren, in der Annahme, damit vor allem unseren ilteren Kameraden einen Dienst erweisen
zu konnen. Sie finden in dieser Nummer nachstehende Ubersichtsblatter:

Organe des Verwaltungsdienstes der Truppe

— Aufgaben und Verantwortung

Allgemeines uber die Truppenbuchhaltung

— Unterschriftenregelung
— Allgemeines tiber das Erstellen der Belege

Sold

— Soldberechtigung
Die Redaktion

88



	Aktuelle Fragen des Militärstrafwesens

